
Nachrichten aus dem Mieterverein
Lübeck

16 MieterZeitung 3/2009 25

Ein starkes Team
tragen, dass Wogen geglättet
und möglichst vernünftige Lö-
sungen zwischen den Mietver-
tragsparteien im Zusammen-
hang mit der Rückgabe des
Mietobjektes gefunden werden
konnten.
Bemerkenswert ist zudem die
Feststellung, dass sich sogar
schon Vermieterinnen und Ver-
mieter sehr positiv über die Tä-
tigkeit derBeistände auf derGe-
schäftsstelle des Mietervereins
gemeldet und mitgeteilt haben,
dass der bevorstehende Überga-
betermin auch ihnen zunächst
ein mulmiges Gefühl beschert
hatte und die Abwicklung der
Wohnungsrückgabe aufgrund
der Kompetenz und des Finger-
spitzengefühls des Beistandes
dann dankbar reibungslos von-
statten ging.

Auswirkungen für die
Beratung

Für die tägliche Beratungspraxis
wirkt sich die Tätigkeit der Bei-
stände äußerst positiv aus. Denn
durch ihre herausragende Arbeit
werden die Rechtsberaterinnen
und Rechtsberater spürbar ent-
lastet von Streitigkeiten, bei de-

Von links stehend: Frank Stein, Jens Görß, Dieter Vick, Ortwin Kretschmann, Günter Strehlow und Thomas
Klempau sowie von links sitzend: Constanze Wrege, Eileen Munro, Peter Schulthes und Ulrich Glock

nen es oftmals nur um kleine
Mängel, geringfügige Verunrei-
nigungen oder einen vermeint-
lich nicht ordnungsgemäßen Re-
novierungszustand in der Woh-
nung geht, worüber dann aber
umso heftiger gestritten und ent-
sprechend umfangreich korres-
pondiert wird, weil es ohne die
beschwichtigenden Worte und
kreativen Vorschläge eines in
solchen Situationen alsMediator
agierenden Beistandes nicht ge-
lang, sich vor Ort auf einen inte-
ressengerechtenKompromiss zu
verständigen.
Hier hat sich deutlich gezeigt,
dass die Beistände in den aller-
meisten Fällen sehr erfolgreich
dazu beitragen, dass somancher
langwieriger und kostenintensi-
ver Rechtsstreit vermieden und
das ehemalige Mietverhältnis
stattdessen zeitnah abgeschlos-
sen werden kann.

Reservierung eines
Beistandes

Die Beistände des Mieterver-
eins Lübeck können von den
Vereinsmitgliedern zu einer
Wohnungsübergabe bei Beginn
oderBeendigung einesMietver-

� Ende April 2009 kamen
die Rechtsberaterinnen

und Rechtsberater sowie die
Beistände des Mietervereins
Lübeck bei Kaffee und Kuchen
zusammen, um sich über die Er-
fahrungen aus den jeweiligen
Tätigkeitsfeldern auszutau-
schen.

Großes Lob an die Beistände

Zu Beginn des Treffens dankte
der Geschäftsführer des Mieter-
vereins, Thomas Klempau, den
Beiständen Jens Görß, Ortwin
Kretschmann, Peter Schulthes,
Günter Strehlow und Dieter
Vick sehr herzlich für ihr uner-
müdliches Engagement und be-
tonte, dass es nicht selbstver-
ständlich und daher besonders
zu würdigen ist, wenn Men-
schen uneigennützig einen Teil
ihrer Freizeit aufbringen, um
sich ehrenamtlich zu betätigen.
Mit Geschick und Einfühlungs-
vermögen haben die Beistände,
die den Mieterverein seit Mitte
2004 unterstützen und von Mit-
gliedern gegen eine pauschale
Kostenbeteiligung zur Beglei-
tung von Wohnungsübergaben
hinzugezogen werden können,
zahlreichen Mieterinnen und
Mietern in oft unangenehmen
und spannungsgeladenen Situa-
tionen hilfreich zur Seite gestan-
den und erfolgreich dazu beige-
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hältnisses hinzugezogen wer-
den. Aufgabe der Beistände ist
es, den Zustand der Wohnung
und Zählerstände in einem Pro-
tokoll festzuhalten und darauf
hinzuwirken, dass der Termin
ruhig verläuft und bei streitigen
Angelegenheiten möglichst ein-
vernehmliche Lösungen gefun-
denwerden. Für die Inanspruch-
nahme der Tätigkeit eines Bei-
standes berechnet der Verein
dem Mitglied eine Gebühr in
Höhe von pauschal 50 Euro, in
der bereits die Fahrtkosten so-
wie die gesetzliche Mehrwert-
steuer enthalten sind und die un-
abhängig vom jeweiligen Zeit-
aufwand anfällt (Festpreis).
Bei Interesse an der Unterstüt-
zung durch einen Beistand ge-
nügt eine fernmündliche Reser-
vierung über die Geschäftsstelle
unter derNummer0451/71227.
Dabei sollte die Reservierung
mindestens eineWoche vor dem
geplantenÜbergabetermin erfol-
gen, da die Kapazitäten ansons-
ten ausgeschöpft sein können.
Nach erfolgreicherReservierung
wird sich der Beistand dann tele-
fonisch mit dem jeweiligen Mit-
glied in Verbindung setzen und
Einzelheiten zu Treffpunkt und
Uhrzeit absprechen.
Bitte beachten: Nicht in den
Aufgabenbereich der Beistände
gehört die Beratung oder Be-
wertung rechtlicher Angelegen-
heiten. Dafür sind ausschließ-
lich die Rechtsberaterinnen und
Rechtsberater des Mieterver-
eins zuständig, die möglichst
frühzeitig konsultiert werden
sollten, um rechtliche Dinge im
Zusammenhang mit der Be-
gründung oder Beendigung ei-
nes Mietverhältnisses zu erör-
tern. Dabei sind insbesondere
Fragen zum Bereich Schön-
heitsreparaturen regelmäßig
sehr beratungsintensiv und
grundsätzlich nur in einem per-
sönlichen Gespräch mit Ein-
sichtnahme in den Mietvertrag
nebst Anlagen und Zusatzrege-
lungen rechtsverbindlich zu be-
antworten. �


